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Vorwort 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der langjährige Präsident des Sächsischen Landessozialgerichts Gerd Schmidt hat sich zum 

31. Januar 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Neun Jahre hat er die Geschicke der 

sächsischen Sozialgerichtsbarkeit geleitet und gelenkt. Mit einer Entscheidung über die 

Nachfolge kann in naher Zukunft gerechnet werden.  

 

Personelle Neuerungen gab es 2017 an der Spitze der Sozialgerichte in Chemnitz und 

Leipzig, wo die bisherigen Vizepräsidenten das Präsidentenamt übernommen haben. Damit 

ist an diesen Gerichten ein Generationenwechsel vollzogen worden, der am Sozialgericht in 

Dresden noch bevorsteht.  

 

Der Blick zurück auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 zeigt: Die Prognosen sind nicht 

überall und manchmal nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Somit lief im vergangenen 

Jahr nicht alles so gut wie erhofft, aber auch nicht ganz so schlecht wie befürchtet.  

 

Die Hoffnung, die Verfahrenseingänge im Bereich "Hartz IV" würden sich aufgrund der ge-

besserten allgemeinen wirtschaftlichen Situation und des Arbeitskräftebedarfs in allen Berei-

chen weiter verringern, hat sich nicht realisiert. Bei den Sozialgerichten sind die Eingangs-

zahlen nach dem leichten Rückgang im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Die damalige 

Vermutung, die Verlängerung des Regelbewilligungszeitraums auf ein Jahr werde nur für 

eine begrenzte Zeit einen Rückgang verursachen, hat sich somit als zutreffend erwiesen.  

 

Die zuständigen Richterinnen des Sozialgerichts Dresden haben die Verfahren zu Nachfor-

derungen von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen, die die Deutsche Rentenversicherung 

nach Betriebsprüfungen bei Leiharbeitsunternehmen festgesetzt hatte, in Angriff genommen 

und mit beträchtlichem Aufwand zumindest teilweise unstreitig erledigt. Um den Berg von 

Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen abzuarbeiten, ha-

ben sich mehrere Richterinnen und Richter des Sozialgerichts Chemnitz bereitgefunden, sich 

zusätzlich in dieses Rechtsgebiet einzuarbeiten. So ist es gelungen, einen Großteil der 2015 

anhängig gemachten mehr als 2.000 Verfahren zu erledigen. Die Befürchtung, andere ge-

setzliche Krankenkassen würden dem Beispiel folgen und ebenfalls durchgängig Kranken-

hausrechnungen anzweifeln, hat sich insofern verwirklicht, als im Dezember 2017 am Sozi-

algericht Leipzig 700 Klagen insbesondere eines Krankenhauses anhängig gemacht wurden.  
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Auch im Namen des ausgeschiedenen Präsidenten des Sächsischen Landessozialge-

richts - jetzt: a.D. – Gerd Schmidt möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Sächsischen Sozialgerichtsbarkeit für ihren unermüdlichen Einsatz und die Sorgfalt, mit der 

sie sich ihren Aufgaben widmen, herzlich danken. Kraft und Anstrengung sowie Anpassungs-

fähigkeit und Mitdenken werden auch in Zukunft nötig sein, um die kommenden Anforderun-

gen zu bewältigen und gleichzeitig den Rechtsschutz in gewohnter Qualität zu gewährleis-

ten. Mit ihrer Hilfe wird auch dies gelingen.  

 

 

 

 

Ihre Dorrit Klotzbücher 

Vizepräsidentin des Sächsischen Landessozialgerichts 
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Teil 1: Rückblick und Ausblick 

 

I. Reichsbürger auch in der Sozialgerichtsbarkeit 

 

Seit 2016 haben die Aktivitäten so genannter "Reichsbürger und Selbstverwalter" auch in 

Sachsen zugenommen. Dabei handelt es sich um Gruppierungen oder Einzelpersonen, die 

aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Begründungen unter Berufung z.B. 

auf das historische Deutsche Reich die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen 

und das geltende Rechtssystem ablehnen. 

 

Während das Phänomen in der Vergangenheit eher die Gerichte im ordnungsbehördlichen 

Bereich betraf (Strafverfahren, Personalausweiswesen, Führerscheinrückgabe u.Ä.), traten 

im vergangenen Jahr zunehmend auch Personen mit derartigem Hintergrund an den Sozial-

gerichten im Freistaat Sachsen auf, um mit offen gegen die staatliche Rechtsordnung gerich-

tetem Vortrag gegenüber den Trägern der Sozialversicherung im Rahmen der Leistungsver-

waltung für sie günstige Entscheidungen zu erwirken. In einigen Verfahren wird mit der ein-

schlägigen Begründung die "Legitimation" insbesondere der zuständigen Richterinnen und 

Richter in Abrede gestellt. Dies führt teilweise so weit, dass Informationen über die privaten 

Verhältnisse der Richterinnen und Richter beschafft werden, um Drohungen mehr Gewicht 

zu verleihen.  

 

Um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und im Umgang mit den oft aggressiv 

und übergriffig auftretenden Personen im Dunstkreis der "Reichsbürger" zu festigen, sind 

nun an allen Sozialgerichten spezielle Ansprechpartner erreichbar. Allein am Sächsischen 

Landessozialgericht wurden innerhalb von sechs Monaten zwölf Personen gemeldet, bei 

denen wegen beleidigender oder bedrohlicher Äußerungen im schriftlichen Verfahren auch 

besondere Vorkehrungen in der mündlichen Verhandlung veranlasst wurden. Neben ent-

sprechenden Schulungen bietet der Freistaat Sachsen seinen Bediensteten außerdem Hilfe 

und Unterstützung, wenn gegen Gerichtsangehörige so genannte "Malta-Verfahren" (europä-

ischer Vollstreckungsbescheid) geführt werden sowie bei Löschungsersuchen gegenüber 

Servicebetreibern wie z.B. YouTube und Facebook, wenn unerlaubt Ton- und Filmaufnah-

men verwendet werden.  
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II. Elektronischer Rechtsverkehr und Projekt E-Akte  

 

Das Zeitalter der Digitalisierung macht natürlich auch vor den Gerichten der Sozialgerichts-

barkeit nicht halt. Seit langem hat die elektronische Datenverarbeitung im gerichtlichen Alltag 

Einzug gehalten. Seit Jahren ist auch der elektronische Rechtsverkehr (ERV), der den elekt-

ronischen Postein- und -ausgang und die damit einhergehenden organisatorischen Maß-

nahmen betrifft, auch an den Sozialgerichten im Freistaat Sachsen gewährleistet.  

 

Zum 1. Januar 2018 sind nun neue Regelungen für den elektronischen Rechtsverkehr mit 

den Gerichten in Kraft getreten, die insbesondere die Zustellung elektronischer Dokumente 

gegen Empfangsbekenntnis und die Prüfung der erforderlichen Form elektronischer Doku-

mente (z.B. bei Fristen) betreffen. Die als sichere Übermittlungswege gemäß § 130a Abs. 4 

Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehenen Einrichtungen, nämlich (u.a.) das besondere elekt-

ronische Anwaltspostfach (beA) und das besondere elektronische Behördenpostfach 

(beBPo) können allerdings infolge erheblicher technischer bzw. organisatorischer Schwierig-

keiten noch nicht genutzt werden, sodass für eine formwirksame Zustellung (wieder) die Pa-

pierform gewählt werden musste.  

 

Elektronische Dokumente müssen seit 1. Januar 2018 den Anforderungen der Elektroni-

scher-Rechtsverkehrs-Verordnung (ERVV) entsprechen. Sie sind in der Regel in druckbarer 

und kopierbarer Form als PDF-Datei einzureichen. Ab dem 1. Juli 2019 müssen elektroni-

sche Dokumente zudem durchsuchbar sein. Diese Neuerungen sollen die vollständige Digi-

talisierung der derzeit noch in Papierform geführten Gerichtsakte vorbereiten. Mehr als 5.000 

Bedienstete an 46 Gerichten, davon vier in der Sozialgerichtsbarkeit, und sechs Staatsan-

waltschaften sollen künftig mit der E-Akte arbeiten. Insgesamt neun Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus allen Ebenen und Laufbahnen der sächsischen Sozialgerichtsbarkeit sind an 

diversen Projektgruppen beteiligt, die die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erarbeiten. 

In diesen Projektgruppen sollen alle Aspekte berücksichtigt werden, die beim Umstieg von 

der Papierakte auf die ausschließlich elektronisch geführte Gerichtsakte auch für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter von Bedeutung sind.  

 

Die Pilotierung, die zunächst in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und kurz danach in der So-

zialgerichtsbarkeit stattfinden soll, befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Darüber 

hinaus wird aktuell an der Anbindung der schon jetzt elektronisch arbeitenden Fachverfahren 

an das E-Akten-Programm VIS-Justiz gearbeitet. Das in der Sozialgerichtsbarkeit eingesetz-

te Fachverfahren EUREKA-Fach hat bislang noch keine Schnittstelle zu VIS-Justiz. Nach 
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einer Abstimmung mit einem anderen Bundesland, das dieses Fachverfahren in der Sozial-

gerichtsbarkeit ebenfalls einsetzt, begann im Oktober 2017 die Entwicklung erster Funktiona-

litäten der Schnittstelle. Im Dezember 2017 wurden von der Leitstelle für Informationstechno-

logie der sächsischen Justiz (LIT) die notwendigen Server für die Einrichtung der Entwick-

lungs- und Testumgebung VIS-Justiz/EUREKA-Fach bereitgestellt. Für die Pilotierung in der 

Sozialgerichtsbarkeit ist das Sozialgericht Chemnitz im Jahr 2019 vorgesehen, im Anschluss 

daran auch das Sächsische Landessozialgericht.  

 

 

 

Teil 2: Statistischer Überblick 2017 

 

I. Geschäftsentwicklung 

 

1. Eingänge 

 

An den drei Sozialgerichten in Chemnitz, Dresden und Leipzig hat sich der Trend der letzten 

Jahre, wonach die Eingänge kontinuierlich zurückgingen, 2017 nicht fortgesetzt. Im Vergleich 

zum Vorjahr sind die Eingänge um 4 Prozent auf 28.857 gestiegen (2016: 27.770). Auch am 

Sächsischen Landessozialgericht (2. Instanz) war eine deutliche Zunahme der Eingänge zu 

verzeichnen. Mit insgesamt 3.938 neuen Verfahren gegenüber 3.541 im Vorjahr fiel der An-

stieg mit 11 Prozent deutlich aus. Im Jahr 2017 sind 18 neue Entschädigungsklagen wegen 

überlanger Verfahrensdauer vor den Sozialgerichten im Freistaat eingegangen (2016: 11). 

 

 

2. Erledigungen 

 

Ein leichter Rückgang ist bei den Erledigungen an den drei Sozialgerichten zu verzeichnen. 

27.583 Verfahren konnten abgeschlossen werden (Vorjahr: 29.321; - 6 Prozent). Zusammen 

mit den gestiegenen Eingängen führte dies auch zu einem Anstieg der Bestände von 35.283 

am Anfang des Jahres 2017 auf 36.550 am Ende (+ 1.267 entspricht + 3,5 Prozent). 

 

Am Sächsischen Landessozialgericht ist erneut eine deutliche Steigerung der Erledigungen 

festzustellen: mit insgesamt 4.104 erledigten Verfahren wurden 2017  401 Verfahren mehr 

beendet als 2016 (3.703), ein Plus bei den Erledigungen von 10,8 Prozent. So konnten die 

Richterinnen und Richter des Sächsischen Landessozialgerichts trotz der gestiegenen Ein-

gänge den Bestand anhängiger Verfahren von 5.305 am 1. Januar auf 5.139 am 31. Dezem-

ber (- 166; - 3,1 Prozent) weiter abbauen. Erneut zugenommen hat dabei die Zahl der Ent-

scheidungen durch Einzelrichter bzw. den sog. Kleinen Senat. In 26 Prozent der durch Urteil 
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oder Beschluss entschiedenen Berufungsverfahren wurde die Entscheidung nicht in voller 

Senatsbesetzung getroffen (Vorjahr 24 Prozent). 

 

 

3. Erfolgsquoten 

 

Die bislang seit Jahren weitgehend konstanten Erfolgsquoten der Klageverfahren waren im 

Jahr 2017 rückläufig: an den Sozialgerichten endeten bei 5.131 durch Urteil oder Gerichts-

bescheid beendeten Hauptsacheverfahren nur 768 Verfahren (14 Prozent) mit einem Erfolg 

und 316 Verfahren (6 Prozent) mit einem Teilerfolg für die Versicherten oder Leistungsemp-

fänger (insgesamt 20 Prozent; 2016: 25 Prozent). Bei insgesamt 1.109 Beschlüssen der So-

zialgerichte konnten sie wie auch 2016 in 27 Prozent der Fälle einen Erfolg oder Teilerfolg 

erreichen. 33 Prozent aller Erledigungen in den Eilverfahren und 45 Prozent derer in Haupt-

sacheverfahren sind allerdings auf Rücknahmeerklärungen der Klägerinnen und Kläger zu-

rückzuführen. 

 

Beim Sächsischen Landessozialgericht liegt die Erfolgsquote bei ca. 11 Prozent Erfolg oder 

zumindest Teilerfolg für die Versicherten oder Leistungsempfänger, ein seit Jahren weitge-

hend konstanter Wert in den durch Urteil entschiedenen Berufungsverfahren. Bei den Eilbe-

schlüssen hatten ca. 10 Prozent der Beschwerden Erfolg. Überwiegend ohne Erfolg blieben 

in der Regel auch die sonstigen Beschwerden gegen Entscheidungen der Sozialgerichte 

(abgelehnte Prozesskostenhilfe, Nichtzulassungsbeschwerden und sonstige): von 853 ge-

richtlichen Entscheidungen blieben 749 für die Versicherten und Leistungsempfänger ohne 

Erfolg (87 Prozent). Bei den 275 im Jahr 2017 entschiedenen Nichtzulassungsbeschwerden 

führten nur 27 zur Zulassung der Berufung. Die Rücknahmequote bei den Berufungen lag 

immer noch bei 38 Prozent, bei den Beschwerdeverfahren gegen Eilbeschlüsse bei 16 Pro-

zent. 

 

 

4. Zusammensetzung des Bestandes nach Rechtsgebiete n  

 

Entsprechend der Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre macht die Grundsicherung 

für Arbeitsuchende (SGB II – AS) bei den Sozialgerichten und beim Sächsischen Landesso-

zialgericht den mit Abstand größten Posten des Bestandes aus. Danach folgt das Rechtsge-

biet der gesetzlichen Krankenversicherung (KR), das sich in den letzten beiden Jahren vor 

die Verfahren zur gesetzlichen Rentenversicherung (einschließlich Zusatzversorgungssys-

teme der ehemaligen DDR) geschoben hat. 
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Sächsische Sozialgerichte (Klagen und einweiliger Rechtsschutz) 

 

  
Sachgebiet  

010 020 030 040 050 060 070 080 091 101 110 130 900 

KR KA P U R,KN,LW RS AL AS/BK AY/SO BL/VE SB EG/KG/SV SF 

Bestand 5913 300 453 1217 5024 255 1434 18744 952 155 1967 136 1763 

 

Sächsisches Landessozialgericht (Berufungen, einstweiliger Rechtsschutz, Be-
schwerden) 

 
                            
Sachgebiet 

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 130 900 

KR KA P U R,KN,LW RS AL AS/BK AY/SO BL/VE SB EG/KG/SV SF 

Bestand 937 40 74 451 1072 158 316 1514 217 40 295 24 21 

 

Legende
KR Krankenversicherung R,KN,LW Rentenversicherung Bund/Knappschaft /Landwirtschaft AL Arbeitslosenversicherung

KA Kassenarztrecht RS Rentenversicherung-Zusatzversorgung BL/VE Landesblindengeld/Soziales Entschädigungsrecht

P Pflegeversicherung AY/SO Asylbewerberleistungsgesetz/Sozialhilfe SB Schwerbehindertenrecht

U Unfallversicherung AS/BK Grundsicherung für Arbeitsuchende/Bundeskindergeld EG/KG/SV Erziehungsgeldrecht/Kindergeldrecht/Sonst iges

SF Sonst ige Verfahren  
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5. Verfahrensdauer 

 

Die durchschnittliche Verfahrensdauer von Klageverfahren bei den Sozialgerichten hat sich 

gegenüber 2016 (14,1 Monate) kaum verändert. Sie betrug 2017 14,6 Monate. Auf eine Ent-

scheidung durch Urteil mussten die Beteiligten durchschnittlich 23,6 Monate warten; die Ver-

fahren, bei denen durch Gerichtsbescheid ohne mündliche Verhandlung entschieden wurde, 

endeten im Schnitt nach 19,1 Monaten.  

 

Beim Landessozialgericht dauerten Berufungsverfahren 2017 durchschnittlich 20,7 Monate 

(2016: 16,3 Monate). Bis ein Verfahren durch Urteil, somit in der Regel nach einer mündli-

chen Verhandlung, entschieden wurde, vergingen im Schnitt 24,2 Monate. Für ein Verfahren 

durch zwei Instanzen betrug die Dauer 2017 im Schnitt 3 Jahre und 8 Monate; bis zu einem 

Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts vergingen im Schnitt 3 Jahre und 11 Monate. In 

64,5 Prozent der Fälle waren die Verfahren zwei Jahre nach dem Eingang der Berufungs-

schrift erledigt.  

 

Die Eilverfahren dauerten an den Sozialgerichten durchschnittlich 1,3 Monate (2016: 1,2 

Monate). Die entsprechenden Beschwerdeverfahren in der 2. Instanz wurden wiederum et-

was schneller als 2016 erledigt, nämlich nach im Schnitt 4,2 Monaten (davor 4,8, 4,9, 6,1, 

6,3 und 7,5). Der Mittelwert für die Dauer der gerichtlichen Eilverfahren durch zwei Instanzen 

lag bei 6,3 Monaten (2016: 7,2); in 68 Prozent der Fälle waren die gerichtlichen Eilverfahren 

einschließlich des Beschwerdeverfahrens allerdings schon innerhalb von sechs Monaten 

endgültig beendet (212 von 312 erledigten Verfahren).  

 

Die übrigen Beschwerdeverfahren beim Sächsischen Landessozialgericht (überwiegend ge-

gen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe durch die Sozialgerichte) dauerten im Durch-

schnitt 10,9 Monate. In Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wurde nach durchschnittlich 

14,2 Monaten entschieden. Die Beschlussquote beim Sächsischen Landessozialgericht in 

allen Beschwerdeverfahren betrug immer noch 65 Prozent gegenüber 72 Prozent in 2016. 

Somit lässt sich ableiten, dass sich die Laufzeiten beim Sächsischen Landessozialgericht für 

Berufungsverfahren verlängert und für die Beschwerdeverfahren zum Eilrechtsschutz ge-

genüber 2016 weiter verkürzt haben, was allerdings mit einer Erhöhung der Verfahrensdauer 

bei den Nichtzulassungsbeschwerden einhergeht.  
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II. Entwicklung in den verschiedenen Rechtsgebieten  

 
1. Streitigkeiten um Arbeitslosengeld II immer noch  größter Posten 

 

Während an den Sozialgerichten die sog. Hartz IV-Verfahren weiterhin einen Anteil von 50 

Prozent aller neuen Verfahren erreichen, machen die Verfahren in diesem Rechtsgebiet 

beim Sächsischen Landessozialgericht etwa ein Drittel aller Neueingänge aus (32 Prozent). 

Zweitgrößter Posten sind nach wie vor die Rentenverfahren mit einem Anteil von 15 Prozent 

bei den Neueingängen an den Sozialgerichten, der beim Sächsischen Landessozialgericht 

allerdings 24,5 Prozent aller Neueingänge ausmacht. 

 

Unterschiede bestehen in den verschiedenen Rechtsgebieten hinsichtlich der Verfahrensar-

ten: die Streitigkeiten über Rentenansprüche werden in der Regel in sog. Hauptsacheverfah-

ren, das bedeutet in Klage- und Berufungsverfahren ausgetragen. Eilverfahren sind in die-

sem Rechtsgebiet (SGB VI) eher selten (2017: 53 Eilverfahren an den Sozialgerichten; 12 

Beschwerdeverfahren dazu beim Sächsischen Landessozialgericht). Anders bei den 

Rechtsgebieten, in denen um existenzsichernde Leistungen gestritten wird: in Verfahren zum 

Grundsicherungsrecht im SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGB XII (Sozial-

hilfe) mussten die Sozialgerichte in 1.610 bzw. 183 Fällen vorläufigen Rechtsschutz gewäh-

ren. Beim Sächsischen Landessozialgericht ist das Verhältnis geradezu extrem: während im 

Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung 907 Berufungen im Jahr 2017 anhängig ge-

macht wurden, beläuft sich der Zahl der Berufungen zum SGB II auf 400 und zum SGB XII 

auf 62. Beschwerden gegen Eilbeschlüsse des Sozialgerichte gab es trotz der Rechtmittel-

beschränkung auf einen Streitwert von mehr als 750,00 Euro in 165 (SGB II) bzw. 34 

(SGB XII) Fällen. Zu anschließenden Hauptsacheverfahren kommt es danach oft nicht mehr.  

 

2017 kam es an den Sozialgerichten erneut zu einem massiven Anstieg der krankenversi-

cherungsrechtlichen Verfahren. Mit 4.307 Verfahren gingen 1.283 und damit 42 Prozent 

mehr Verfahren ein als im Jahr 2016. Wie schon 2015 beim Sozialgericht Chemnitz folgt der 

sprunghafte Anstieg der Verfahren in diesem Rechtsgebiet aus Abrechnungsstreitigkeiten 

eines Krankenhauses mit einer gesetzlichen Krankenkasse, jetzt am Sozialgericht Leipzig. 

Diese Welle an Verfahren wird das Sächsische Landessozialgericht erst mit einer zeitlichen 

Verzögerung von ein bis zwei Jahren und nur, soweit die Verfahren berufungsfähig sind bzw. 

die erstinstanzlichen Entscheidungen mit der Nichtzulassungsbeschwerde angegriffen wer-

den, zu spüren bekommen (siehe auch Grafiken). Auch bei den Hartz IV-Verfahren, den 

Streitigkeiten der Sozialhilfe und denen des Schwerbehindertenrechts kam es zu einem An-

stieg der Neuverfahren. In den übrigen Fachgebieten waren gleiche oder leicht sinkende 
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Eingänge zu verzeichnen. In etwa auf dem Niveau des Vorjahres verblieben auch die Ein-

gänge der Verfahren um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach 124 Ver-

fahren 2016 gingen 2017 119 neue Verfahren bei den Sozialgerichten ein. Beim Sächsi-

schen Landessozialgericht waren es 19 Verfahren. 

 

Darüber hinaus beschäftigt nach wie vor eine erhebliche Anzahl kostenrechtlicher Hauptsa-

che- und Nebenverfahren (Sozialgerichte 2.310), in denen die Kosten- und Gebührenrech-

nungen der beauftragten Rechtsanwälte von den Sozialgerichten geprüft werden müssen, 

beide Instanzen. Auch Befangenheitsanträge wurden im vergangenen Jahr in erstaunlich 

vielen Verfahren bei den Sozialgerichten gestellt (865 gegenüber 202 in 2016). Geringe Be-

deutung haben inzwischen die sog. Güterichterverfahren, spezielle Verfahren, in denen mit 

Mitteln der Mediation eine umfassende Streitbeilegung angestrebt wird (Sozialgerichte 10; 

Sächsisches Landessozialgericht 11).  

 

 

 

Eingänge ausgewählter Fachgebiete (einschl. einstweiliger Rechtsschutz) bei den Sozialge-

richten 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Eingänge ausgewählter Fachgebiete (einschl. einstweiliger Rechtsschutz) beim Sächsischen 

Landessozialgericht 

 

 

 

2. Revisionszulassung 

 

In sechs Urteilen hat der 3. Senat des Sächsischen Landessozialgerichts die Revision zum 

Bundessozialgericht zugelassen, um Rechtfragen grundsätzlicher Bedeutung klären zu las-

sen, die in vier Fällen Fragen der Arbeitslosenversicherung betrafen (Sperrzeit, Vermitt-

lungsgutscheine) und in zwei Fällen das SGB II. 

 

 

3. Prozesskostenhilfeanträge 

 

Nach wie vor bedienen sich immer mehr Rechtsschutzsuchende einer Rechtsanwältin oder 

eines Rechtsanwalts in den gerichtlichen Verfahren. In 65 Prozent der erledigten Verfahren 

bei den Sozialgerichten und in 68 Prozent der erledigten Verfahren beim Sächsischen Lan-

dessozialgericht fand eine Vertretung durch Rechtsanwälte statt, obwohl die sozialgerichtli-

chen Verfahren für Privatpersonen in der Regel gerichtskostenfrei sind und vor den Sozialge-

richten, auch in der Berufungsinstanz, kein Anwaltszwang besteht.  

 

Über Prozesskostenhilfeanträge hatte die sächsische Sozialgerichtsbarkeit 2017 6.401mal 

(2016: 7.350) zu entscheiden. Bei den Sozialgerichten wurde in 78 Prozent und am Sächsi-

schen Landessozialgericht in zwei Drittel der Fälle Prozesskostenhilfe bewilligt.  
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4. Personalentwicklung 
 **Datenquelle Personalverwaltung (Stand Dezember 2017) 

 

Die kurzzeitige, jedenfalls nach den Personalbedarfszahlen ausreichende, Personalausstat-

tung der drei sächsischen Sozialgerichte im Jahr 2016 hat schon das erste Quartal 2017 

nicht überdauert: zum 31. März 2017 waren nur noch 106 Richterstellen mit einem Arbeits-

kraftanteil von 98,49 AKA (2016: 103,69) besetzt. Auch im Laufe des Jahres 2017 besserte 

sich die Situation nicht wesentlich, so dass am 31. Dezember 2017 wiederum nur 107 Rich-

terinnen und Richter (99,01 AKA) in der 1. Instanz der sächsischen Sozialgerichtsbarkeit 

tätig waren, so wenige wie zuletzt im Jahr 2009 (damals 108 bei 101,31 AKA). Ebenso ver-

ringerte sich die Zahl der Geschäftsstellenmitarbeiter kontinuierlich über das Jahr 2017 von 

152 am 31. Dezember 2016 wieder auf 145 am 31. Dezember 2017 (mit 133,25 AKA) und 

die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Laufbahn 2 Einstiegsebene 1 (meist 

Rechtspfleger) von 33 auf 27 (bei 24,54 AKA). Beim Wachtmeisterdienst, den das Sozialge-

richt Dresden am Standort des Fachgerichtszentrums an der Hans-Oster-Straße 4 auch für 

das Verwaltungsgericht Dresden wahrnimmt, gab es einen Zuwachs auf zuletzt 28 Personen 

(2016: 26). Im richterlichen Bereich liegt der Personalbestand bei den Sozialgerichten trotz 

allem noch etwas über dem nach den Eingangszahlen errechneten Personalbedarf.  

 

Beim Sächsischen Landessozialgericht blieben die Richterstellen konstant bei 35 am 

31. Dezember 2016 und am 31. Dezember 2017. Unter anderem weil auch Richter in die 

Projektgruppen des Projektes E-Akte eingebunden sind, hat sich der richterliche Arbeits-

kraftanteil allerdings zum Ende des Jahres auf 32,40 AKA verringert (2016: 34,25 AKA). 

Schon Ende 2017 fehlte nach den Personalbedarfsberechnungen bereits mindestens eine 

Richterstelle, ohne Berücksichtigung des Ausscheidens des Präsidenten Ende Januar 2017.  

Konstant blieben auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsstellen-

bereich mit 31 Personen bei einem Gesamtarbeitskraftanteil von 29,00 AKA, bei den 

Wachtmeistern (4) und bei den Rechtspflegern (6). Der Weggang der Geschäftsleiterin Mitte 

des Jahres 2017 an ein anderes Gericht ist leider noch nicht durch Neubesetzung dieser für 

die Gerichtsverwaltung wichtigen Stelle ausgeglichen. Erneut liegt die Personalausstattung 

des Sächsischen Landessozialgerichts damit abermals deutlich unter dem Bedarf, der für 

eine zügige Abarbeitung der neueingehenden und der im Bestand bereits vorhandenen Ver-

fahren nötig wäre. 
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